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Der Religionsunterricht an der Biindnerischen Kantonsschule

Drei Umstande sind es, die weitgehend
auf die Stellung des Religionsunterrichtes an der
staatlichen Mitfelschule Graubtindens einwirken:
1. Die Vielgestalt des gesamten Schulorganis-

mus.

2. Die rechtliche Stellung des Religionsunter-
richtes als ordentliches Lehrfach in den Lehr-
planen aller Schulabteilungen.

3. Der Charakter der Schule als staatliches und
inferkonfessionelles Externat. '

Einzeln genommen mogen diese drei
Umstande wohl auch anderswo die Stellung
des ~ Religionsunterrichtes - beeinflussen; in
ihrer Gesamtheit aber schaffen sie
eine Problematik, die im gesamten Mittelschul-
wesen der Schweiz vielleicht einzig dastehen

dirfte.

1. Die Vielgestalt des gesamten Schulorga-
nismus. '

Die biindnerische Kantonsschule will der Ju-
gend unseres Kantons alle Maglichkeiten einer
abgeschlossenen  Mittelschulbildung  bieten.
Deshalb vereinigt sie in einem Schulorganis-
mus und unter einer Leitung vier selbstandige
Abfeilungen: das Gymnasium, die fechnische
Abteilung (Oberrealschule), die Handelsabtei-

lung und das kantonale Lehrerseminar.

Daneben will die Kantonsschule aber auch
der Ausdruck des schulischen Willens eines
Landes sein, in welchem drei Sprachen und
Kulturen mit ihren eigenen Bediirfnissen, ihren
selbstandigen Lebensrechten und ihrer Eigen-
gesetzlichkeit sich zu e i n e m Staatswesen fin-
den und so den ratischen Dreibund als ,,Die
Schweiz im Kleinen" bilden. :

Diese kulturelle Freiheit, die das Wesen un-
serer gesamten kantonalen Staatsauffassung be-
stimmt, wirkt sich auch im Schulorganismus aus,
in jeder Schulabteilung und beinahe in jeder
einzelnen Klasse.

-Jede der drei Landessprachen hat als Mutter-
sprache Anrecht auf einen eigenen, nach Klas-
sen abgestuften Unferricht, Der Deutsch-Unter-
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richt wird fir Romanen und Ifaliener* als
Fremdsprache erfeilt, zum Teil in gesonderten
Kursen. Wo das nicht der Fall ist, folgen der
Romane und der ltaliener dem Deutsch-Unter-
richt in der Klasse ihrer Abteilung, werden aber
in ihren Leistungen als fremdsprachige Schiiler
beurteilt. Das Lehrerseminar enthalt drei, nach
der Multersprache getrennte, selbstandig ne-
beneinander laufende Unterabteilungen, ohne
Rucksicht auf die manchmal geringe Schiiler-
zahl, besonders in der italienischen Abteilung.

‘Wenn man beriicksichtigt, dass die geschil-
derten Verhalhisse sich oft Uberschneiden, und
dass manche Facher es notig machen, die
Schiiler auch nach andern Gesichtspunkten zu-
sammenzuziehen, liegt auf der Hand, dass
schon die Aufstellung des jahrlichen Stunden-
planes keine Kleinigkeit ist.

Diese organisatorische Vielfalt pragt sich
auch in der Besetzung der Religionsklassen, und
besonders der katholischen Religionsklassen,
aus. Da die Katholiken in der Schiilerschaft die
Minderheit bilden (zirka 170 Katholiken auf
eine Gesamischilerzahl von zirka 570), werden
die Religionsklassen zusammengesetzt aus den
katholischen Schiilern der Parallelklassen ver-
schiedener Abteilungen, so dass Gymnasiasten,
Techniker, Handelsschiller und Seminaristen
eine Religionsklasse bilden.

In diese Verschiedenheit spielen Gberdies die
Unterschiede der Dreisprachigkeit hinein, die
sich manchmal in ganz kleinen Gruppen aus-
wirkt. So zahlt beispielsweise die kleinste Re-
ligionsklasse des Unterzeichneten (die grosste
zahlt 32 Schiiler) im laufenden Schuljahr 5 Schii-
ler, von denen einer deutsch, zwei italienisch
und zwei romanisch als Muttersprache sprechen.
Das Bild wird vielleicht noch komplizierter,
wenn man bedenkt, dass der Religionsunterricht
der obern drei Klassen in drei Abteilungen mit
einer Wochenstunde, im Lehrerseminar aber mit

* Der Einfachheit halber sei gestattet, in diesen Aus-
fihrungen die Schiler aus den italienischsprechenden
Talem des Kantons kurz ,ltaliener” zu nennen.



Die Churer Kantonsschule mit dem Konvikt; rechts das Priesterseminar, links die Kathedrale.
Nr. 6053 BRB vom 3. 10. 39.

zwei Stunden dotiert wird, sodass die Lehramts-
kandidaten eine Religionsstunde mit den Ka-
meraden der andern Abteilungen und eine fir
sich allein haben.

Rein &usserlich gesehen, weist die Zusam-
mensetzung der Religionsklassen also ein recht
heterogenes Bild auf, und es braucht wohl nicht
besonders erwahnt zu werden, dass die metho-
dischen Probleme des Religionsunterrichfes da-
durch ihren gewohnten Rahmen uberschreiten.
Sie finden in der gleichen Klasse nicht wesent-
liche Unterschiede im geistigen Vorbau der
Schiiler vor, verschiedene Inferesserichtungen,
verschiedene Moglichkeifen des sprachlichen
Ausdrucks. Rechnet man dazu noch die ver-
schiedenen Voraussetzungen, die aus den ver-
schiedenen Einzugsgebieten unserer Schiiler-
schaft entspringen (Stadt und Land, Kurort,
Bergdorf und Industriegebiet), so entstehen Fra-
gen, die so ziemlich alle Punkte der religions-
unferrichtlichen Methodik bertihren kdnnen und

sich bis in die Auswahl und Darlegung des
Lehrstoffes und besonders in die Bestimmung
des Lehrmittels hineintragen. Und die id=ale
Antwort auf diese Fragen wird wohl nicht so
schnell gefunden werden konnen . . .

Trotzdem hat gerade diese Mannigfaltigkeit
einen Vorteil, der mehr als nur symbolische
Bedeutung hat:

Sie ist der lebendige Ausdruck der verbin-
denden Kraft des gleichen religiosen Gedan-
kens, in welchem junge Leute Uber die Unter-
schiede ihrer beruflichen Ausbildung und ihrer
Sprache hinweg sich finden. Natirlich bietet die
Schule auch andere Maglichkeiten und Facher,
die Uber die genannten Unterschiede hinaus die
Schiller zu einem bestimmien Unferrichtsziel
zusammenfihren. Aber das Bewusstsein der
innern Verbundenheit tiber alle Verschiedenheit
hinweg wird wohl am starksten dort geweckt
werden konnen, wo der junge Mensch in jeder
Religionsstunde aufs neue sehen kann, dass die
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letzten Werte seines Lebens ihm Uberall wie-
der begegnen, auch unter den Klangen einer
andern Sprache, unter den Inferessen einer an-
dern Berufsrichtung. So kann jede Religions-
stunde zu einem lebendigen Ausdruck des
.,Kata Holon"" werden, und der Verfasser dieser
Zeilen ist Uberzeugt, dass darin ein metho-
discher Vorteil liegt, der viele der oben genann-
ten Schwierigkeiten aufwiegt.

2. Der Religionsunterricht als ordentliches
Lehrfach.

Die Biundnerische Kantonsschule nimmt den
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in
die Lehrpléne, Stundenpléne und Zeugnisse
aller Abfeilungen auf. Der katholische Reli-
gionslehrer wird auf Vorschlag des bischof-
lichen Ordinariates von der Regierung gewahlt,
unfersteht dem gleichen Reglement wie die
tbrigen Dozenten und hat Sitz und Stimme in
der Lehrerkonferenz. Je nach Bedarf und Eig-
nung wird ihm auch der Unterricht in andern
Fachern Ubertragen. Die Schule stellt dem Re-
ligionsunterricht ihre disziplinarischen Sanktio-
nen zur Verfigung, und wie die andern Schul-
facher untersteht auch er dem Aufsichtsrecht
der kantonalen Erziehungskommission und der
Schulleitung.

Bis zum Abschluss der vierten Schulklasse
verfigt er Uber 2 Wochenstunden und ist im
Rahmen der B. V. obligatorisch. Von der 5.
Klasse an wird er mit einer Wochenstunde do-
tiert (mit Ausnahme der Seminarklassen, die
bis zum Abgangszeugnis 2 Wochenstunden ha-
ben), und sein Besuch wird fakultativ, d. h. dem
Entschluss des Schulers Uberlassen. Die katho-
lischen Schiler machen im allgemeinen von
dieser Dispensmoglichkeit sehr kleinen Ge-
brauch (im laufenden Schuljahr bleibt von 53
katholischen Schiilern der obern Klassen einer
dem Religionsunterricht fem). Auf Wunsch wird
eine Religionsnote in das Abgangszeugnis der
einzelnen Abfeilungen eingetragen.

Diese rechtliche Verankerung des Religions-
unterrichtes und die daraus entspringende wohl-
wollende Beachtung und Riicksicht, die er im
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Schulorganismus geniesst, findet auch anderswo
ihren Ausdruck: an den gebotenen katholischen
Feierfagen fallt der Gesamtunterricht der Schule
aus; — der Religionslehrer schlagt der Schul-
leitung jeweils die Zusammensetzung seiner
Religionsklassen vor und findet immer Beriick-
sichtigung; — der freiwillige katholische Schii-
lerzirkel der obern Klassen ist unter die von
der Schule anerkannten Vereinigungen in die
Schulordnung aufgenommen; — bei einzelnen
Schuleraktionen, besonders bei solchen carita-
tiven Charakters, wird die Durchfihrung den
Religionslehrern tibertragen; — nach den klei-
neren Ferien (I;ierbsi, Weihnachten, Ostern)
wird der Schulunterricht nicht an einem Montag
begonnen, damit, mit Ricksicht auf die Sonn-
tagsheiligung, die entfernter wohrenden Schi-
ler (aus dem Misox, Minstertal, Samnaun etc.)
nicht gezwungen werden, ihre manchmal fast
einen Tag beanspruchende Herreise auf den
Sonntag zu verlegen. ‘

Diese rechtliche Stellung des Religionsunter-
richtes darf in ihrer Bedeutung fir seine Wirk-
samkeit und seinen Erfolg freilich nicht Uber-
schatzt werden. Jeder Religionslehrer waiss,
dass das Werlurteil seiner Schiiler Uber sein
Fach, ihre Aufmerksamkeit, ihr Mitgehen und
ihre Freude von andern Voraussetzungen ge-
tragen werden muss als vom organisatorischen
Rahmen seines Unterrichtes. Und wo die reli-
giose Unferweisung nicht mehr ein die ganze
Bildung durchdringendes Prinzip, sondern ein
Fach unter andern Fachern geworden ist, —
und wo Uberdies die rechtliche Bedeutung die-
ses Schulfaches noch etwas gedampft wird, so-
wohl durch den Umstand des Fakultativums in
den obern Klassen, wie auch durch die Tat-
sache, dass es zu den bei Promotionen ,,nicht
stimmenden'’ Fachern gehért, — da muss der
Erfolg des Religionsunterrichtes mit andern Mit-
teln erreicht werden konnen als mit der Beru-
fung aut sein rechtliches Gefiige.

Trotzdem darf dies in, seiner erzieherischen
Tragweite auch nicht unterschatzt wer-
den.



Denn in der ganzen geschilderten Einstellung
der Schule liegt eine positive Haltung. Die
Schule — und mit ihr das kantonale Staatswe-
sen, das diese Schule tragt — &ussert damit
ihren Glauben an die Bildungswerte des religio-
sen Bekenntnisses und ihren Wilien, diese Bil-
dungswerte in ihre ganze Arbeit einzuschalten.
Darin liegt bestimmt ein religionspadagogi-
scher Vorteil. Der junge Mensch, der im Schul-
organismus steht, kann nicht vollkommen acht-
los daran vorbeigehen. Er begegnet dem Reli-
gionsunterricht zum mindesten in seinem Stun-
denplan. Er wird, gerade in den reiferen Jah-
ren, gezwungen, so oder so Stellung dazu zu
nehmen. Gerade dadurch kann aber doch ein
Minimum von erzieherischer Atmosphdre ge-
schaffen werden, dessen Dasein vielleicht nicht
bewusst empfunden wird, aber doch nicht ohne
Einfluss bleiben mag.

Der ganz grosse Vorteil aber, den die recht-
liche Stellung des Religionsunterrichtes an un-
serer Landesschule bietet, liegt in dem Um-
stand, dass sie es ermoglicht, mit den jungen
Menschen erst einmal in lebendige Fuhlung zu
treten. Was das an Erleichterung von seelsorg-
licher Beziehung und priesterlichem Wirken
bedeutet, werden am besten diejenigen hoch-
wurdigen Kollegen wissen, die unter andern,
weniger glinstigen Voraussetzungen sich der
religiosen Betreuurg der Mittelschuljugend wid-
men.

3. Die Schule als interkonfessionelles Exter-
nat.

Das dritte Moment, das den Religionsunter-
richt zwar nicht in seiner rechtlichen Stellung,
aber doch in seinem wesentlichen Ziele be-
rubrt, liegt im staatlichen und interkonfessio-
nellen Charakter der biindnerischen Lardes-
schule.

Es gibt kein anderes Fach, das so wie der
Religionsunterricht Uber die Schulstube hinaus
in das Leben vorstossen will. Der Religions-
unterricht muss seiner Natur nach ausmiinden
in der religidsen Praxis und Lebensform, in der
religiosen Gestaltung auch der kleinsten und

unscheinbarsten Belange des Daseins. Diese
Forderung gilt Gberall, wenn auch ihre Ver-
wirklichung auf verschiedenen Wegen erreicht
werden muss.

Der interkonfessionelle Charakter der Chu-
rer Kantonsschule weist dieser Verwirklichung
einen klar gezeichneten Weg:

Mit der bisher geschilderten, rechtlichen
und organisatorischen Regelung betrachtet die
Schule ihre Aufgabe dem Religionsunterricht
gegenuber als abgeschlossen. Die Gestaltung
der ausserschulischen religiosen Praxis bleibt
dem einzelnen Schiler, seiner elferlichen und
kirchlichen Erziehung, letzten Endes aber sei-
nem eigenen Entschluss Uberlassen. Der sonn-
tagliche Appell, mit dem vor Zeiten die Schule
Katholiken und Protestanten zum Besuch ihrer
Sonntagsgottesdienste flihrte, besteht seit Jahr-
zehnten nicht mehr. Das der Schule angeglie-
derte Konvikt — das nicht verglichen werden
darf mit der geschlossenen, alle Punkte der
Tagesordnung umfassenden Gemeinschaft un-
serer Infernate — gewsahrt in seiner Hausord-
nung dem jungen Menschen zu seinen religio-
sen Uebungen volle Freiheit, ohne ihn aber
zu einer derselben zu verpflichten.

Dem Kantonsschiler fehlen deshalb die
grossen erzicherischen Werte der religiosen
Gewohnung und Atmosphare, Uber die unsere
katholischen Internate verfiigen. Die Durchfih-
rung seiner religiosen Uebungen, die Gestal-
tung seiner ganzen religidsen Lebensfiihrung
hangt von Fall zu Fall von seinem eigenen Ent-
schlusse ab.

Wenn man dabei noch bedenkt, dass mehr
als ein Drittel aller katholischen Schiiler wah-
rend ihrer Schulzeit in stadtischen Pensionen
wohnen und so wahrend langerer Zeit, manch-
mal tfrimesterlang, dem direkten Familienein-
fluss entriickt sind — dann hat es gar keinen
Zweck, zu leugnen, dass die Notwendigkeit,
in der religiosen Praxis rein auf sich selbst an-
gewiesen zu sein, fir den Willen, die Einsicht
und den noch unfertigen Charakter manches
jungen Menschen zu einer Belastung und —
leider — manchmal zu einer Klippe wird.
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Und doch ware es falsch, in diesem Um-
stande nur Nachteile sehen zu wollen. So ne-
gativ auch die geschilderte Sachlage erscheint,
sie hat doch eine Bedeutung, die religions-
erzieherisch ausgewertet werden darf:

Der junge Mensch erféhrt von allem Anfang
an, dass seine Religion nicht nur Geschenk, Tra-
dition und Gewohnung sein will, sondern stan-
dige Entscheidung und Ringen und Opfer. Da-
mit wird in seiner frihesten Jugend die wich-
tigste Wahrheit der religiosen Lebensgestal-
fung in sein Bewusstsein getragen: dass auch
die beste religiose Erziehung ihn nicht davon
dispensiert, 1aglich aufs neue um die Verwirk-
lichung seiner Religion im Alltag zu ringen.
Weil er allen Einflissen der Umwelt, auch den
weniger gufen, ohne den grossen positiven
Schutz einer religios gerichteten Gemeinschaft
ausgesetzt ist, werden die unvermeidlichen
religiosen und sittlichen Krisen friiher an ihn
herantreten, Sie werden ihn dafir aber auch
friher zu einer Enfscheidung zwingen. Friiher,
das heisst zu einer Zeit, wo der junge Mensch
noch eher geneigt ist, seine Néte einem prie-
sterlichen Freund zu offenbaren und empfing-
licher fur Rat und Hilfe zu sein. Gewiss, nicht
alle gehen unbeschadet durch diese Krise, fiir
manche bedeutet die Mittelschulzeit Schiff-
bruch ihrer dogmatischen und sittlichen Hai-
tung.

Wer aber aushalt, tritt mit einer bereits in-
nerlich gefestigten und verwurzelten Religiosi-
tat aus der Mittelschule an die Universitat oder
ins Berufsleben Uber.

Fir den Religionslehrer aber erwachst aus
diesen Verhélinissen eine besondere Aufgabe,
die mindestens ebenso wichtig ist wie der
eigentliche Religionsunterricht: er muss danach
trachten, die seelsorgliche Fihlung mit seinen
Schiilern auch ausserhalb der Schule so leben-
dig als moglich zu halten. Die ausserschulische
Seelsorge hat zwar keine rechiliche Veranke-
rung im Schulorganismus; sie muss sich entfal-
ten auf der Grundlage der Freiwilligkeit des
Schillers. Garade daran aber darf sie bewusst
ankniipfen. Das gilt nicht nur fir den person-
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lichen ausserschulischen Kontakt des Religions-
lehrers mit dem einzelnen Schiiler. Es gilt auch
fir das Bestreben, verschiedene Formen ausser-
schulischer religiéser Tatigkeit zu schaffen, von
denen die jungen Leute sich angesprochen fiih-
len und die doch wieder ihren eigenen und
freien Entschluss notig machen.

Der Churer Kantonsschiiler begegnet an sei-
ner Schule mehreren solcher Formen:

Das Herzstick derselben ist die Missa
recitata, die jeden Freitagmorgen in der
Krypta unserer Kathedrale gefeiert wird, und
die durchschnittlich jeweilen 30—40 Schiiler
an der Kommunionbank sieht, d. i. zirka ein
Viertel bis ein Drittel -aller derjenigen, die er-
scheinen konnten. Ausserdem wird am *zwei-
fen Monatssonntag inder Seminarkirche
eine heilige Messe mit etwas feierlicherem
Rahmen (Predigt und Gesang) gehalten, unser

~,Akademischer Gofttesdienst” — man halte

den jungen Leuten diesen hochtonenden Na-
men zugut! —, zu dem neben der katholischen
Schiler- und Lehrerschaft auch deren Angeho-
rige eingeladen werden.

Neben diesen Formen existieren noch an-
dere, die fir einzelne Schilergruppen in Frage
kommen, Dazu gehort der bereits erwahnte,
von der Schule offiziell anerkannte katho-
lische Zirkel fir die Schiler der obern
Klassen, bei dessen monatlichen Versammlun-
gen in Schulerreferat und Aussprache Fragen
besprochen werden, fiir die im Religionsunter-
richt keine Zeit zur Verfigung steht. Eine
Missionsvereinigung mit ganz lok-
kerem Gefiige sucht das Interesse fir die Mis-
sionen durch eine kleine, allmonatliche Spende
zu wecken und wachzuhalten. Wahrend der
Karwoche, die in die Osterferien féllt, werden
allighrlich Kantonsschiler-Exerzi-
tien im St. Johannistift in Zizers abgehalten,
die durchschnittlich von 20—30 Teilnehmern
aus den hoheren Klassen besucht werden. Zwei
kleinere Schiilergruppen, die Junioren und Se-
nioren der ,Werkgruppe', haben sich
das Ziel gesetzt, dem Kongregationsideal



nachzustreben, und eine kleine: Vik o sucht,
nach den Satzungen der Vinzenzkonferenzen,
mit bescheidenen Mitteln, aber bestem Willen
auf den Pfaden der christlichen Caritas zu wan-

deln.

All diese Formen bauen sich auf der Ge-
neigtheit und der absoluten Freiwilligkeit des
Einzelnen auf. Deshalb werden sie, wie ubri-
gens alles menschliche Bemiihen, immer Sttick-
werk bleiben. Keiner Form gelingt es, alle zu
erfassen, die erfasst werden konnten. immer-
hin darf mit Genugtuung festgestellt werden,
dass das Inferesse des iberwiegenden Teiles
der katholischen Schilerschaft recht erfreulich
ist, und dass es sehr wenige Schiler gibt, die
sich fir keine der genannten Formen gewinnen
lassen. ‘
Und darin liegt der springende Punkt: Hun-
dertfdltige Frucht seiner Bemihungen zu
schauen, wird wohl nicht so bald einem Erzie-
her vergonnt sein. Auch an der Biindnerischen
Kantonsschule nicht. Aber die schéne Anzahl
derer, die gewonnen werden konnen, legen
ebensoviele Zeugnise ab fir eine innere Be-
reifschaft und fir ein Bewusstwerden der
Pflicht, ihre Religion in ihrem Leben irgendwie
Gestalt werden zu lassen. Diese immer wieder-

kehrende, freudige Beobachtung wiegt manche
kleine und grosse Enttéuschung auf. —

*

Stellung des Religionsunterrichtes?  Die
Frage ist wichtig! Und wir z6gern nicht, fest-
zustellen, dass diese Frage an der Bindneri-
schen Kantonsschule mit so viel Wohlwollen
und Verstandnis geldst ist, als unter den gel-
tenden Verhaltnissen moglich ist.

Doch ihre Bedeutung ist untergeordnet.
oStellung” heisst hier schlussendlich doch nur
Geriist, Schale, dussere Fassung der Verkiindi-
gung der Heilsbotschaft. Heisst: einer von den
unzdhligen Wegen, auf denen das Lehramt un-
serer Kirche zum Menschen kommt. Und alle
hochwiirdigen Kollegen des Unterzeichneten —
sowohl diejenigen, die unter noch giinstigeren,
wie jene, die unter erschwerten Umstanden
arbeiten — wissen, dass die Substanz dieser
Verkiindigung jenseifs aller rechtlichen Verfu-
gung liegt: im Zusammenwirken von gottlichem
Geist und gottlicher Gnade mit der menschli-
chen Bereifschaft. ,,Verbum Dei non est alli-
gatum” (2. Tim. 2, 9), Gottes Wort ist nicht
gebunden, weder an leichte noch an schwere
Wege.

Chur. Dr. B. Simeon.

Lehrerin und weibliche Erziehung

Die Biindnerische B&uerinnenschule llanz

Mit Stolz rithmt sich llanz, die erste Stadt am
Rhein zu sein. Das trifft schon ortlich zu; denn der
in jugendlichem Uebermut schaumende Rhein be-
gegnet hier zum ersten Male auf seinem Laufe
einem noch heute mauerumfriedeten Stadichen.
Wer von Chur oder von der Oberalp her kom-
mend, am kleinen Bahnhof haltmacht, den griisst

an dessen Seitenfront eine in lichten Farben ge- -

tonte Malerei. Sie zeigt den jungen Rhein, wie
er zwischen den alten und neugewandeten Hau-
sern der Stadt dahinbraust, und wie an seinen
Ufern Handwerker und Kaufmann in freudiger Ge-

schaftigkeit ihrem Gewerbe nachgehen, wahrend

auf den angrenzenden Matten der Hirt in beschau-
licher Ruhe seine Herde weidet. Der Maler hat
den Doppelcharakier des Stadichens treffend im
Bilde wiedergegeben; denn in seinen Mauern
drangt sich ein rithri§es, geistig aufgeschlossenes,
Gewerbe und Landwirischaft treibendes Vélkchen.

Die landliche Umgebung, der hier zweimal mo-
natlich stattfindende Markt, die vielfach landwirt-
schaftliche Betatigung der Bewohner lassen verste-
hen, dass llanz auch eine Zentrale landwirtschaft-
licher Bildung werden musste. Die Schwestern des
Instituts St. Josef, denen seit vielen Jahrzehnten
die Erziehung u. Bildung der biindnerischen Jung-

731



	Der Religionsunterricht an der Bündnerischen Kantonsschule

